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Regierungsratsbeschluss vom 15. September 2015 
 
Legislaturplanung des Bundes 2015-2019 

Rückmeldung zum Entwurf der Stellungnahme vom 28. August 2015 

 
Sehr geehrter Herr Cina 

 

Mit Brief vom 28. August 2015 haben Sie den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt um 

Rückmeldung zum Entwurf der Stellungnahme zur Legislaturplanung des Bundes, wie er 

vom Leitenden Ausschuss verabschiedet wurde, gebeten. Für diese Gelegenheit danken 

wir Ihnen bestens. 

 

Wir sind erfreut, dass die grosse Mehrheit der Anträge des Kantons Basel-Stadt in die-

sem Stellungnahmeentwurf berücksichtigt wurde. Zwei Anliegen, die aus unserer Sicht 

bedeutsam und nicht übernommen sind, möchten wir an dieser Stelle nochmals einbrin-

gen. 

 
1. Antrag zu „1. Grundsätzliche Bemerkungen“ 

Eine nachhaltige Entwicklung ist auf normativer (gesetzlicher), auf inhaltlicher und auf 

institutionell-struktureller Ebene zu integrieren. Indem nachhaltige Entwicklung in die Le-

gislaturplanung und damit auf der institutionell-strukturellen Ebene integriert wird, kann 

das in Art. 2 der Bundesverfassung festgeschriebene Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 

kohärent verfolgt werden. Es ist daher für den nächsten Erarbeitungsprozess der Legisla-

turplanung auf Bundesebene zu prüfen, wie die Strategie Nachhaltige Entwicklung für die 

Legislaturplanung als Basis dient bzw. die beiden Strategien zusammengeführt werden 

können. 
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2. Antrag zu Ziel 9 

Die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist zentral für das Zusammenleben 

in der Schweiz und ist auch in der Kulturbotschaft 2016-2020, die die Kantone unterstüt-

zen, als eine von drei Handlungsachsen formuliert. Die dafür in der Kulturbotschaft 2016-

2020 definierten Massnahmen werden begrüsst. Es gilt von daher im Sinne der Kohärenz 

darauf zu achten, dass die Ziele der Kulturbotschaft 2016-2020 bei der Formulierung der 

Legislaturplanmassnahmen berücksichtigt werden. 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei der Formulierung der zweiten Eingabe 

zuhanden des Bundesrates danken wir Ihnen herzlich. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

       

Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


